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Sachstandsbericht: 
 
Entsprechend § 16 EigBG des Landes Sachsen- Anhalt ist fristgerecht vor Beginn 
des  Wirtschaftsjahres 2014 der Wirtschaftsplan 2014 des Sport- & Freizeitbetriebes 
der Stadt Weißenfels aufzustellen und dem Betriebsausschuss und Stadtrat der 
Stadt Weißenfels im Wirtschaftsjahr 2013 zur Beschlussfassung einzureichen. Der 
Wirtschaftsplan 2014 wurde fristgerecht am 19.11.2013 zur Beschlussfassung für 
den Betriebsausschuss und den Stadtrat eingereicht, jedoch nicht zur Beschlussfas-
sung abgestimmt.  
 
Der Wirtschaftsplan 2014 wurde im Betriebsausschuss des Sport- & Freizeitbetriebes 
der Stadt Weißenfels am 18.02.2014 und im Stadtrat am 06.03.2014 beschlossen 
und der Kommunalaufsicht zur Genehmigung eingereicht. 
Mit Bescheid der Kommunalaufsicht vom 17.04.2014 wurde der Wirtschaftsplan des 
Sport- & Freizeitbetriebes der Stadt Weißenfels für das Wirtschaftsjahr 2014 gemäß 
§ 2 Abs.1 EigBG i.V.m. § 136 Abs. 1 GO LSA beanstandet und gemäß § 80 Abs. 2 
Nr. 4 VwGO die sofortige Vollziehung des Bescheides angeordnet.  
In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht und dem Oberbürgermeister der Stadt 
Weißenfels ist ein neuer Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 aufzustellen. 
 
Auf den Wirtschaftsplan mit Vorbericht und Anlagen wird verwiesen. 
 
Der Jahresverlust für das Wirtschaftsjahr 2014 des Sport- & Freizeitbetriebes ist ge-
mäß § 13 Abs. 5 EigBG  des Landes Sachsen-Anhalt aus Haushaltsmitteln des Auf-
gabenträgers auszugleichen. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan 2014 ff. 
der Stadt Weißenfels zu berücksichtigen.  
 
S c h i k o r r 
Betriebsleiterin 
Sport- & Freizeitbetrieb der Stadt Weißenfels 
  
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt den Wirtschaftsplan des Sport- und 

Freizeitbetriebes der Stadt Weißenfels für den Zeitraum  01.01.2014 bis  
31.12.2014 in der beiliegenden Fassung. 

 
2. Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt, den Höchstbetrag der Kassenkredi-

te im Wirtschaftsplan 2014 auf EURO 2.500.000,00 (Zweimillionfünfhunderttau-
send 00/100) festzusetzen. 

 
3.  Der Beschluss des Stadtrates der Stadt Weißenfels vom 06.03.2014 Nr. SR 668-

55/2014 – Wirtschaftsplan 2014 für den Sport- & Freizeitbetrieb der Stadt Wei-
ßenfels wird aufgehoben. 

   
 
    
Risch  
Oberbürgermeister 


